
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 00971 \ 11 \ V 
Amt 10       Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter/-in: Herr Wahl 

Eitorf, den 02.12.2002 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Rat der Gemeinde Eitorf am 16.12.2002 
 
 
Beratungsfolge: 
 
keine 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Bekanntgabe der nicht durchgeführten Beschlüsse 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
Begründung: 
 

Beschlussüberwachung Rat, 2. Jahreshälfte 2002 
 
Beschluss 
vom 

Nr. Wesentlicher 
Beschlussinhalt 

Bemerkungen Streichung 
in nächster 
Beschlussüberwa-
chung 

07.03.1994 
18.11.1996 

37/115
2 
19/438 

Gutachten über die Verbesserung 
des ÖPNV, Einrichtung eines AST 
unter Vorbehalt der Finanzierung 

AST-Verkehr aufgrund der Haushalts-
lage bis auf weiteres nicht finanzier-
bar (siehe auch Einbringungsrede 
des Bürgermeisters zum Haushalt 
2003). 

Ja, da in absehbarer Zeit 
nicht realisierbar. 
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02.07.2001 
25.02.2002 
 
15.07.2002 

 
 
16/228 
20/279 
 
23/327 

Cross-Border-Leasing 
 
 Grundsatzbeschluss 
 Zustimmung zur Beauftragung 

des Arrangeurs 
 Auftrag an Verwaltung zum 

Abschluss der Cross-Border-
Lease-Vereinbarung vorbehalt-
lich der Klärung verschiedener 
Fragen 

Ursprungsinvestor ist zwischenzeitlich 
wegen nicht überbrückbarer Mei-
nungsverschiedenhei-
ten/Forderungen ausgeschieden. 
Arrangeure haben Kontakt mit neuem 
Investor aufgenommen. 
Hier finden zurzeit noch Gespräche 
sowie ein Abgleich des Vertragswer-
kes statt. 
Dadurch entsteht eine Zeitverzöge-
rung mindestens bis Ende Januar 
2003. 
 

 

02.07.2001 16/229 Kommunale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Ver- und Entsorgung. 
Prüfungsauftrag, ob zusammen mit 
anderen Kommunen und dem RSK 
die Gründung einer Gesellschaft auf 
dem Ver- und Entsorgungs- bzw. 
Energiesektor und die Einbringung 
gemeindlicher Ressourcen zweck-
mäßig ist. 

Angelegenheit wird zur Zeit nicht 
weiter verfolgt. 

Ja 

 
 


